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Offentliche Anhorung zur Überprüfung des EU-
Rechtsrahmens für elektronische Kommunikation

Diese Konsultationen, die bis zum

27.10.2006 andauerten, sollten allen In-

teressierten die Môglichkeit geben, der

Kommission schriftliche Stellungnah-
men sowohl zur allgemeinen Überprü-

fung des EU-Rechtsrahmens ais auch zur

Überarbeitung der Empfehlung über re-
levante Markte zukommen zu lassen.

Fall5 nicht noch eine vertrauliche Be-

handlung beantragt wird, werden diese
Stellungnahmen auf der dem zukünfti-

gen Rechtsrahmen -gewidmeten Web-
site der Kommission verôffentlicht wer-den. ..

Am 13.7.2006 hat die Kommission ihre

Vorstellungen ungefahr 300 in Brüssel

erschienenen Vertretern des Sektors er-
lautert. Am 10.10.2006 hat die Kommis-

sion eine ôffentliche Anhôrung abgehal-

ten, die gleichzeitig im Internet übertra-

gen wurde und die dort auch abger~e~

werden kann. Var vollbesetztem Salc:îl

wurde den mehr ais 300 anwesenden

Vertretern des Sektors die Môglichkeit

gegeben, neben einer schriftlichen Stel-

lungnahme wesentliche Punkte auch
mündlich zu erlautern.

Neben einleitenden Bemerkungen von

Fabio Co/asanti, Generaldirektor der GD

Informationsgesellschaft und Medien,
sowie Schlussbetrachtungen von Philip

Lowe, Generaldirektor der GD Wettbe-
werb, standen folgende Punkte auf der

Tagesordnung und wurden jeweils ais

Themenblôcke diskutiert:

Wichtige Punkte wurden -erwartungs-

gemaB -kontrovers diskutiert, so insbe-

sondere die Frage der Notwendigkeit

und des AusmaBes von sektorspezifi-

scher Markte(de)regulierung. Hier reich-
te die Spannbreite der Meinungen von

der Forderung einer vollstandigen Auf-

hebung dieser Regulierung (Etno, DTAG,

und andere) bis hin zu einem Befürwor-
ten gewisser Formen von funktioneller

Trennung des Betreibens von Netzen
und des Anbietens von Diensten.

Die Definition und Regulierung von neu

entstehenden Diensten war ebenfalls

Gegenstand unterschiedlicher Meinun-
gen, ebenso wie die von der Kommission
zur weiteren Konsolidierung des Binnen-

marktes vorgeschlagene Ausweitung ih-

res Vetorechts auf die von den nationa-

len Regulierungsbehërden vorgeschla-

genen Abhilfen (dafür auBerten sich z.B.

Telecom Italia, 87; VATM, dagegen unter

anderem die italienische und finnische

Regulierungsbehërde).
Die Kommission plant nun, im Frühjahr
2007 eine Mitteilung über die Konsulta-

tion zu verëffentlichen. Diese Mitteilung

ist dann der letzte Schritt var der Unter-

breitung von Vorschlagen für Rechtsvor-

schriften, welche ebenfalls im Frühjahr
2007 stattfinden soli.

Diese neuen Rechtsvorschriften, die yom

Europaischen Parlamentund yom Ratim
Mitbestimmungsverfahren in 2007/
2008 angenommen werden müssen,
sollten dann 2009/2010 von den Mit-

gliedstaaten umgesetzt werden.
Was die überarbeitete Empfehlung über

relevante Markte betrifft, ist ebenfalls

vorgesehen, dass sie im Frühjahr 2007
von der Kommission angenommen wird

und dann auch in Kraft tritt.

Robert Queck, Universitat Namur/

8elgien.

.Informationen, Zeitplan, Kommissionspapiere,
Studien, usw. zur Oberprüfung des EU-Rechtsrah-
mens für die elektronische Kommunikation und zur
Anderung der Empfehlung über relevante Markte,
sowie insb. die Aufzeichnung der ôffentlichen An-
hôrung v. 10.10.2006 und die Stellungnahmen der
interessierten Pareien sind abrufbar unter:

http://ec.europa.eu/information_society/
policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm, Ta-
morrow's Framework und Roadmap for Review
2006. Vgl. auch MMR 10/2006, S. VI. Die Kommis-
sionspapiere SEC(2006) 816, SEC(2006) 817 und
SEC(2006) 837 sind derzeit (Stand: 10.11.2006)
nur in Englisch verfügbar.

..m 29.6.2006hat die EU-Kommis-181 
sion eine " Mitteilung über die Ober-

prüfung des EU-Rechtsrahmens für elek-

tronische Kommunikationsnetze und

-dienste" (KOM(2006) 334) und zwei

diesbezügliche Arbeitspapiere der Kom-
missionsdienststellen (" Vorgeschlagene
Anderungen" im Detail, SEC(2006) 816,

28.6.2006 und "Foigenabschatzung",

SEC(2006) 817,28.6.2006) verëffentlicht
(s. MMR 9/2006, S. XII f.).

Für die Kommission ist der 2002 ange-

nommene Rechtsrahmen im GroBen

und Ganzen ein Erfolg. Er salle deshalb
nicht vollstandig ersetzt werden, müsse

jedoch in einigen Bereichen überarbeitet

und angepasst werden (z.B. Verbesse-

rung der Frequenzverwaltung, Rationali-

sierung der Marktüberprüfungen nach

Art. 7 der Rahmenrichtlinie 2002/21/EG,

weitere MaBnahmen zur Konsolidierung

des Binnenmarktes wie die Ausdehnung

des Vetorechts der Kommission auf die

vorgeschlagenen Abhilfen), um auch in
der Zukunft effektiv angewandt werden

zukënnen.
Gleichzeitig wurde der Cffentlichkeit ein

Entwurf (einschlieBlich Begründung)
einer Kommissionsempfehlung zur Ab-

anderung der Empfehlung der Kommis-

sion v. 11.2.2003 über relevante Pro-

dukt- und Dienstmarkte des elektroni-

schen Kommunikationssektors unter-

breitet. Dieser Entwurf beinhaltet Vor-

schlage zu einer Neudefinition der Liste
der Markte, die in den Augen der Kom-

mission für eine Vorabregulierung in Fra-

ge kommen (s. MMR 8/2006, S. XXVIII

f.). Hier wird im Wesentlichen an eine

Streichung der Endkundenmarkte des

Telefondienstes an festen Standorten
und des Mindestangebots an Mietlei-

tungen gedacht.
Mit ihrer Mitteilung v. 29.6.2006 hat die

Kommission eine ëffentliche Konsulta-

tion über ihre Ideen zur Reform des euro-

paischen Rechtsrahmens gestartet. Der
Entwurf zur Empfehlung über relevante

Markte sah ebenfalls eine Konsultation
var.

.Regulierungsmethoden, Innovation
und Investitionen;

.Frequenzvervvaltung;

.Konsolidierung des Binnenmarktes;

.Verbraucherschutz, Nutzerrechte und
Erhôhung der Sicherheit;

.andere Fragen wie strukturelle Abhil-fen, 

die Unabhangigkeit der Regulie-

rungsbehôrden oderdasAusdehnen des

EU-Rechtsrahmens für elektronische

Kommunikation auf Endgerate;

.Rationalisierung der Marktüberprü-

fungen und Vorschlage zur Empfehlung
über relevante Markte.
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